
 FWHB/DFG/UBKassel

£81 0 ttt rs;

Waldeckisches

Fnttttiaesz-Blatt.

Dienstag, den Lite» April 18 - 07 .

Verordnung.

Von Gottes Gnaden Friedrich
Fürst zu AZaldkck, GrafzuPyr-

mont unddlappolkstein rc.rc.

Da die Unsern Unterthanen
richterlich zuerkannte Straf-
Arbciten zrithrro Liters onzweck-
mäßig und nachlässig, ja bis
weilen nur juc Hütire oder wohl
gar nicht geleistet worden, und
Wir dieser Unordnung länger
nachzusehn nicht gemeiner sind;
So haben Wir unserer Reut-
kammer eine spezielle obere Lei
tung diese- Geschäftes, nach
deren Mitgliedern, verschiedenen

Departements-Kreisen, über

tragen, und dabey folgende An
 ordnung festzustellen nötig ge
funden:

Wenn von irgend einer Be
hörde jemand zur Straf» Arbeit
verurtbeilt worden; so soll un
 serer Rrntkammer die nörige
Anzeige, die nicht über 4 Wo
chen verschoben werden darf,
davon geschehen, damit das Ur
theil ohne weitern Aufschub voll
zogen werden könne.

Die Bestellung zu der zulei-
stendeo Straf-Arbeit geschieht
von der Cammer, jederzeit durch

dar


